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management & rechtversicherung

dass auch die Unterschlagungen zurück-
gehen. Das Gegenteil scheint der Fall zu 
sein. Als Gründe für zunehmende Ver-
trauensschäden lassen sich wirtschaft-
liche Ursachen wie sinkende 
Realeinkommen oder Über-
schuldung, eine Veränderung 
gesellschaftlicher Werte, Ent-
fremdung im Arbeitnehmer-
Arbeitgeber-Verhältnis oder 
Unzufriedenheit bei den Ar-
beitnehmern nennen. Vor-
stände und Geschäftsführer 
sollten daran denken, dass sie 
mit der Gefahr leben, bei Un-
terschlagungen durch Mitarbeiter in Re-
gress genommen zu werden. Tragisch für 
den Unternehmenslenker, wenn dieser 
Regressschaden gar den eigenen persön-
lichen Ruin verursacht. Gemäß dem Ge-
setz zur Kontrolle und Transparenz im 
Unternehmensbereich (KonTraG) wer-
den die Vorstände einer Aktiengesell-
schaft seit Anfang 1999 ausdrücklich 
verpflichtet, für ein angemessenes Risi-
komanagement und eine interne Revisi-
on im Unternehmen zu sorgen.  

Schutz vor Betrug angesagt
Eine Vertrauensschadenversicherung 
(VSV) schützt Unternehmen vor Vermö-
gensschäden aus unerlaubten Hand-
lungen, die von Betriebsangehörigen 
oder sonstigen Vertrauenspersonen 
des Unternehmens begangen werden. 
Dazu gehören Betrug, Unterschlagung, 
Diebstahl, Untreue, Sachbeschädigung 

oder Sabotage. Ersetzt werden in der 

Regel Schäden, die dem Unternehmen 
oder auch Dritten zugefügt werden. Die 
Vertrauensschadenversicherung ist eine 
ideale Ergänzung zum vorhandenen Si-

cherheits- und Kontrollsys
tem eines Unternehmens. 

In den Versicherungsschutz 
sind weltweit alle Mitarbeiter 
und Betriebsangehörigen eines 
Unternehmens einbezogen, un-
abhängig davon, ob sie befri-
stet oder unbefristet beschäf-
tigt sind. Der Versicherungs-
schutz gilt automatisch auch 
für Personen, die im Auftrag 

des Unternehmens nur vorübergehend in 
den Geschäftsräumen tätig sind.

Im Schadenfall wird der Vertrauens-
schaden in der Regel ohne Abzug eines 
Selbstbehalts im Rahmen der vereinbar-
ten Versicherungssumme zu 100 Prozent 
ersetzt. Es gibt keine Leistungskürzung 
durch Unterversicherung. Eine schnelle 
Entschädigung ist sichergestellt: Sie er-
folgt ohne Vorhaftung anderer Werte. Der 
Schaden wird diskret und unabhängig 
von der Strafverfolgung und Bestrafung 
der Schadenverursacher abgewickelt.

Die Aushaftung beträgt bis zu zwei 
Jahren nach Verursachung eines während 
der Vertragslaufzeit verursachten Scha-
dens – auch wenn der Schadenverursacher 
inzwischen die Firma verlassen hat.� ■

Während Unternehmen versuchen, sich vor kriminellen Angriffen von außen zu schützen, 
übersehen sie oft, dass die Täter schon im Haus sind – meist in Vertrauenspositionen. Denn hier 
kennen die Mitarbeiter Schwachstellen und Abläufe sehr gut.

Gemäß einer Studie unabhängiger ➔➔

Wirtschaftsprüfer sind in den ver-
gangenen Jahren 60 Prozent der größten 
deutschen Unternehmen Opfer wirt-
schaftskrimineller Aktivitäten von Mit-
arbeitern geworden. Gar vier Fünftel der 
befragten Manager gehen von einer Zu-
nahme in der Zukunft aus. Die Praxis 
zeigt, dass dieser Trend auch nicht an 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen vorbeigeht. Hier wirkt sich zu-
dem ein Schaden in Millionenhöhe fatal 
auf Liquidität und Rentabilität aus.

Die Schadenursachen sind vielfältig
Die Annahme, dass wirtschaftlich unsi-
chere Zeiten die Loyalität zum Arbeitgeber 
stärken, bedeutet nicht, 

vertrauensschadenversicherung

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
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Wirtschaftskriminelle Aktivitäten 
von Mitarbeitern: 60 Prozent der 
deutschen Firmen sind Opfer.
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„In der Regel 
ersetzt die 
Versicherung 
den Vertrau-
ensschaden 
zu 100  
Prozent.“

Frank Oliver Keller 
VSMA


